
Allgemeines

Personen, mit Anspruch auf eine Pension ab dem 
Stichtag 01.01.2006, haben die Möglichkeit ver-
jährte Beiträge zur Pensionsversicherung nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) nachzu-
entrichten.

Antrag auf Nachentrichtung

Wurde für den betreffenden Zeitraum die Pflicht-
versicherung bereits festgestellt oder wird dies vom 
Versicherten entsprechend glaubhaft nachgewie-
sen, können verjährte Pensionsversicherungsbeiträ-
ge im beantragten Ausmaß nachentrichtet werden. 

Beitrags-Nachentrichtung

Die vorgeschriebenen Beiträge sind innerhalb von 
zwei Wochen ab Vorschreibung zu entrichten. Er-
folgt in diesem Zeitraum keine Begleichung der 
vorgeschriebenen Beiträge, wird einmalig eine Mah-
nung versendet. Werden die Beiträge auch nach er-
folgter Mahnung nicht nachentrichtet, wird seitens 
der SVS das Verfahren als beendet betrachtet. 

Sobald die vorgeschriebenen Beiträge auf dem 
BSVG-Beitragskonto eingezahlt sind, ergeht eine 
schriftliche Mitteilung über die nachträglich erwor-
benen Versicherungsmonate.

Die Entrichtung verjährter Beiträge nach dem Stich-
tag ist nur dann leistungswirksam, wenn sie innerhalb 
von drei Monaten nach der Vorschreibung erfolgt.

Auswirkung auf die Pensionshöhe

Zusätzliche Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
können dazu führen, dass ein Pensionsanspruch 
überhaupt erst entsteht, die Pension früher anfällt 
oder in höherem Ausmaß gebührt.

Da aber in Einzelfällen eine Nachzahlung auch 
ohne Vorteil bleiben kann (z.B. bei Anspruch auf 

Ausgleichszulage), ist vor der Entscheidung des/
der Betroffenen eine Beratung über die Auswirkung 
ratsam.

Wir weisen darauf hin, dass für Versicherungszei-
ten und Beitragsgrundlagen aus der Zeit vor dem 
01.01.2014, die nach Ablauf des 31.12.2016 fest-
gestellt werden, die Kontoerstgutschrift nach den 
Bestimmungen des APG (Allgemeines Pensionsge-
setz) neu zu ermitteln ist. Durch die Neuberechnung 
kann sich eine Ergänzungsgutschrift oder ein Nach-
tragsabzug ergeben.

Sonderausgaben-Datenübermittlung an 
die Finanzverwaltung

Nachentrichtete Beiträge zur Pensionsversiche-
rung können steuerlich als Sonderausgaben geltend 
gemacht werden. Die SVS ist verpflichtet, die ab 
01.01.2017 nachentrichteten Beiträge bis Ende Feb-
ruar des Folgejahres automatisch der Finanzverwal-
tung zu melden. Wenn Sie das nicht möchten, weil Sie 
z.B. keine Sonderausgaben geltend machen wollen, 
haben Sie die Möglichkeit, die Datenübermittlung 
schriftlich zu untersagen. Ein Widerruf ist möglich.

Beitragszahlungen, die bis zum 03.01. des Jahres 
bei der SVS eingelangt sind, werden laut der Son-
derausgaben-Datenübermittlungsverordnung dem 
Vorjahr zugeordnet. Dies gilt auch dann, wenn die 
Abbuchung von Ihrem Konto am 02.01. oder 03.01. 
des Jahres erfolgte. Eine korrekte Zuordnung ist in 
diesen Fällen nur möglich, wenn Sie einen entspre-
chenden Nachweis vorlegen.

Auskünfte

Bei Fragen steht Ihnen die SVS unter der Telefon-
nummer 050 808 808 gerne zur Verfügung.
Einfach und sicher können Sie der SVS Ihre 
 Nachrichten über das svsGO-Portal schicken. Alle 
Informationen, wie Sie die SVS erreichen, finden Sie 
unter svs.at/kontakt.
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Infoblätter zu vielen wichtigen Themen finden Sie im Internet unter svs.at/info.
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